
Versicherungsbedingungen für Reiseversicherungen 
der Europäische Reiseversicherung AG (VB-ERV 2009)
Die nachstehenden Regelungen unter Artikel 1–12 und das gGlossar gelten für alle Reiseversicherungen der Europäische Reiseversicherung AG (im Folgenden kurz ERV 
genannt). Der jeweils abgeschlossene Versicherungsschutz ist in den nachfolgenden Teilen C, D und F geregelt.

Allgemeine Bestimmungen

Artikel 1 Versicherte Reise
Versicherungsschutz besteht für die jeweils versicherte Reise.

Artikel 2 Beginn und Ende des Versicherungsschutzes
Der Versicherungsschutz
a) ist für die gesamte Dauer der Reise abzuschließen;
b) �beginnt in der Reiserücktritts-Versicherung (Teil A) mit dem  

Abschluss des Versicherungsvertrages, frühestens jedoch mit 
Buchung der Reise und endet mit dem gAntritt der Reise. Für  
den Verspätungsschutz während der Hinreise (Teil A § 5) endet  
der Versicherungsschutz mit Ende der Hinreise;

c) entfällt
d)  �beginnt in den übrigen Versicherungssparten mit dem vereinbar-

ten Zeitpunkt, frühestens mit gAntritt der Reise und endet mit 
dem vereinbarten Zeitpunkt, spätestens jedoch mit Beendigung 
der versicherten Reise;

e) �verlängert sich über den vereinbarten Zeitpunkt hinaus, wenn sich 
die planmäßige Beendigung der Reise aus Gründen verzögert, die 
die gversicherte Person nicht zu vertreten hat.

Artikel 3 Prämie
1. �Die Prämie ist sofort nach Abschluss des Versicherungsvertrages 

fällig und bei Aushändigung des Versicherungsscheines zu zahlen.
2. �Ist die Prämie zur Zeit des Eintritts des Versicherungsfalles noch 

nicht gezahlt, so ist die ERV von der Verpflichtung zur Leistung 
frei, sofern der gVersicherungsnehmer die Nichtzahlung zu ver-
treten hat.

Artikel 4 Ausschlüsse
1. �Nicht versichert sind Schäden durch Krieg, Bürgerkrieg, kriegsähnliche 

Ereignisse, innere Unruhen, gPandemien, Kernenergie oder sonstige 
ionisierende Strahlung, Streik und andere Arbeitskampfmaßnahmen, 
Beschlagnahme und sonstige Eingriffe von hoher Hand.

2. �Es besteht jedoch Versicherungsschutz, wenn die gversicherte 
Person während der versicherten Reise überraschend von Krieg, 
Bürgerkrieg, kriegsähnlichen Ereignissen oder inneren Unruhen 
betroffen wird. Dieser Versicherungsschutz erlischt am Ende des 
siebten Tages nach Beginn eines dieser Ereignisse. Die Erweite-
rung gilt nicht bei Reisen in Staaten, auf deren Gebiet zur Zeit der 
Einreise der gversicherten Person bereits Krieg oder Bürgerkrieg 
herrscht oder wo zum Zeitpunkt der Einreise eine Reisewarnung 
des Auswärtigen Amtes der Bundesrepublik Deutschland existiert 
hat. Sie gilt auch nicht für die aktive Teilnahme am Krieg oder 
Bürgerkrieg sowie für Unfallfolgen bzw. Erkrankungen durch den 
Einsatz von ABC-Waffen.

3. �Nicht versichert sind Schäden im Zusammenhang mit Terrorangrif-
fen, sofern das Auswärtige Amt der Bundesrepublik Deutschland 
vor gAntritt der Reise eine Reisewarnung für das entsprechende 
Zielgebiet ausgesprochen hat.

Artikel 5 Obliegenheiten nach Eintritt des Versicherungsfalles
1. Die gversicherte Person ist verpflichtet,
	 a)	  �alles zu vermeiden, was zu unnötigen Kosten führen könnte 

(Schadensminderungspflicht);
	 b)	  den Schaden der ERV gunverzüglich anzuzeigen;
	 c)	  �der ERV jede zumutbare Untersuchung über Ursache und 

Höhe ihrer Leistungspflicht zu gestatten, jede sachdienliche 
Auskunft wahrheitsgemäß zu erteilen, Originalbelege einzu-
reichen und ggf. die behandelnden Ärzte von ihrer Schweige-
pflicht zu entbinden, soweit die Kenntnis der Daten für die 
Beurteilung der Leistungspflicht oder des Leistungsumfangs 
erforderlich ist.

2. �Wird eine dieser Obliegenheiten vorsätzlich verletzt, ist die ERV 
von ihrer Verpflichtung zur Leistung frei. Bei grob fahrlässiger 
Verletzung der Obliegenheit ist die ERV berechtigt, ihre Leistung 
in dem Verhältnis zu kürzen, das der Schwere des Verschuldens 
der gversicherten Person entspricht. Die ERV bleibt insoweit zur 
Leistung verpflichtet, als die Verletzung keinen Einfluss auf die 
Feststellung oder den Umfang der Leistungsverpflichtung der 
ERV gehabt hat, es sei denn, dass die gversicherte Person arglis-
tig gehandelt hat.

Artikel 6 Zahlung der Entschädigung
1. �Ist die Leistungspflicht der ERV dem Grunde und der Höhe nach 

festgestellt, erfolgt die Auszahlung der Entschädigung binnen 
zwei Wochen. 

2. �Von der gversicherten Person in fremder Währung aufgewandte 
Kosten werden dieser in Euro zum Wechselkurs des Tages erstat-
tet, an dem diese Kosten von der gversicherten Person gezahlt 
wurden.

Artikel 7 Ansprüche gegen Dritte 
1. �Ersatzansprüche gegen Dritte gehen im gesetzlichen Umfang bis 

zur Höhe der geleisteten Zahlung auf die ERV über.
2. �Sofern erforderlich, ist die gversicherte Person verpflichtet, in 

diesem Umfang Ersatzansprüche an die ERV abzutreten.

Artikel 8 Besondere Verwirkungsgründe
Die ERV wird von der Verpflichtung zur Leistung frei, wenn die 
gversicherte Person die ERV nach Eintritt des Versicherungsfalles 
arglistig über Umstände zu täuschen versucht, die für den Grund 
oder die Höhe der Leistung von Bedeutung sind oder aus Anlass des 
Versicherungsfalles, insbesondere in der Schadensanzeige, vorsätz-
lich oder arglistig unwahre Angaben macht, auch wenn hierdurch 
der ERV kein Nachteil entsteht. Bei Vorsatz bleibt die ERV insoweit 
zur Leistung verpflichtet, als die Verletzung keinen Einfluss auf die 
Feststellung oder den Umfang der Leistungsverpflichtung der ERV 
gehabt hat.

Artikel 9 Entschädigung aus anderen Versicherungsverträgen
1. �Soweit im Versicherungsfall eine Entschädigung aus anderen 

Versicherungsverträgen beansprucht werden kann, gehen diese 
Leistungsverpflichtungen vor. Dies gilt auch dann, wenn in einem 
dieser Versicherungsverträge ebenfalls eine nachrangige Haftung 
vereinbart ist. Die Ansprüche der gversicherten Person bleiben 
hiervon unberührt und unbeeinträchtigt. Meldet die gversicherte 
Person den Versicherungsfall der ERV, wird diese in Vorleistung 
treten und den Schadensfall bedingungsgemäß regulieren. 

2. entfällt

Artikel 10 Inländische Gerichtsstände / anwendbares Recht
1. �Gerichtsstand für Klagen gegen die ERV ist München oder der 

Wohnsitz des gVersicherungsnehmers in Deutschland.
2. Soweit gesetzlich zulässig, gilt deutsches Recht.

Artikel 11 Verjährung
1. �Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren innerhalb von 

drei Jahren. Die Verjährung beginnt mit dem Schluss des Jahres, in 
dem der Anspruch entstanden ist und der gversicherten Person 
bekannt war bzw. bekannt sein musste.

2. �Hat die gversicherte Person ihren Anspruch bei der ERV ange-
zeigt, ist die Verjährung so lange gehemmt, bis der gversicherten 
Person die Entscheidung der ERV zugegangen ist.

Artikel 12 Anzeigen und Willenserklärungen
Anzeigen und Willenserklärungen der gversicherten Person, des 
gVersicherungsnehmers und der ERV bedürfen der Textform, 
soweit nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist. gVersiche-
rungsvertreter sind zur Entgegennahme nicht bevollmächtigt.

	 C 	 Reisekranken-Versicherung

§ 1 Gegenstand der Versicherung
Die ERV leistet Entschädigung bei auf der versicherten Reise akut 
eintretenden Krankheiten und Unfällen für die Kosten der
a) Heilbehandlungen im gAusland;
b) Kranken- und Gepäcktransporte;
c) Überführung bei Tod.

§ 2 Heilbehandlungen im gAusland
1. �Die ERV erstattet die Kosten der im gAusland notwendigen 

Heilbehandlungen, die von Ärzten durchgeführt oder verordnet 
werden. Dazu gehören insbesondere

	 a)	� stationäre Behandlungen im Krankenhaus einschließlich 
unaufschiebbarer Operationen;

	 b)	� ambulante Heilbehandlungen;
	 c)	 Arznei-, Heil- und Verbandsmittel;
	 d)	� bei einer Frühgeburt bis einschließlich der 32. Schwanger-

schaftswoche die Kosten der im gAusland notwendigen Heil-
behandlungen des neugeborenen Kindes;

	 e)	� schmerzstillende Zahnbehandlungen einschließlich Zahn-
füllungen in einfacher Ausfertigung sowie Reparaturen von 
Zahnersatz und Zahnprothesen bis zu insgesamt € 250,– je 
Versicherungsfall; 

	 f)	� Anschaffung von Herzschrittmachern und Prothesen, die auf-
grund von Unfällen oder Erkrankungen, die während der Reise 
auftreten, erstmals notwendig werden, um die Transportfä-
higkeit der gversicherten Person zu gewährleisten; 

	 g)	� Hilfsmittel (z. B. Gehhilfen, Miete eines Rollstuhls), sofern sie 
aufgrund eines Unfalls oder einer Krankheit auf der versicher-
ten Reise erstmals notwendig werden, bis zu insgesamt  
€ 250,– je Versicherungsfall.

2. �Sofern ein Krankenrücktransport bis zum Ende der versicherten 
Reise wegen Transportunfähigkeit der gversicherten Person 
nicht möglich ist, erstattet die ERV die Kosten der Heilbehandlung 
bis zum Tag der Transportfähigkeit.

3. �Krankenhaustagegeld 
Die gversicherte Person erhält bei gmedizinisch notwendiger 
vollstationärer Heilbehandlung im gAusland wahlweise anstelle 
von Kostenersatz für die stationäre Heilbehandlung ein Kranken-
haustagegeld von € 50,– pro Tag, maximal für 30 Tage ab Beginn 
der stationären Behandlung. Das Wahlrecht ist gunverzüglich 
bei Beginn der stationären Behandlung gegenüber der ERV 
auszuüben. 

4. �Muss ein mitversichertes Kind bis einschließlich 12 Jahre stationär 
behandelt werden, erstattet die ERV die Kosten für die Unterbrin-
gung einer Begleitperson im Krankenhaus.

5. �Telefonkosten 
Telefonkosten zur Kontaktaufnahme mit der Notrufzentrale der 
ERV werden bis zu € 25,– je Versicherungsfall erstattet.

§ 3 Kranken- und Gepäcktransporte / Überführung
Die ERV erstattet die Kosten für
a)	� den Krankentransport zum stationären Aufenthalt im Kranken-

haus im gAusland und zurück in die Unterkunft am Aufenthalts-
ort; 

b)	� den Krankentransport zur ambulanten Erstversorgung im Kran-
kenhaus im gAusland;

c)	� den medizinisch sinnvollen und vertretbaren Krankenrücktrans-
port aus dem gAusland an den Wohnort der gversicherten 
Person bzw. in das dem Wohnort nächstgelegene geeignete 
Krankenhaus;

d)	� die Gepäckrückholung vom Aufenthaltsort an den Wohnort der 
gversicherten Person;

e)	� die Bestattung im gAusland oder die Überführung zum Bestat-
tungsort.

§ 4 Reisen in Deutschland
Für Personen mit ständigem Wohnsitz in Deutschland besteht auf 
Reisen innerhalb Deutschlands folgender Versicherungsschutz:
a)	� Wird wegen einer während der Reise akut eingetretenen Krank-

heit oder Verletzung eine vollstationäre Krankenhausbehandlung 
am Aufenthaltsort gmedizinisch notwendig, zahlt die ERV für 
diesen Krankenhausaufenthalt ein Tagegeld von € 50,– pro Tag, 
maximal für 30 Tage ab Beginn der stationären Behandlung. 

b)	� Die ERV erstattet die Kosten für den medizinisch sinnvollen Kran-
kenrücktransport an den Wohnort der gversicherten Person bzw. 
in das dem Wohnort nächstgelegene geeignete Krankenhaus 
sowie im Todesfall die Überführung zum Bestattungsort.

c)	� Die ERV erstattet die Kosten für die Gepäckrückholung vom Auf-
enthaltsort an den Wohnort der gversicherten Person.

§ 5 Transferaufenthalte in Deutschland
Hat die gversicherte Person ihren ständigen Wohnsitz nicht in 
Deutschland und hält sie sich vorübergehend wegen eines Transfer-
aufenthaltes zum Zweck der Weiterreise in das Zielland oder zurück 
in das gHeimatland bis zu maximal 48 Stunden in Deutschland auf, 
erstattet die ERV im in den §§ 2 und 3 genannten Umfang Heilbe-
handlungskosten, Kosten für Kranken- und Gepäcktransporte und 
Überführung.

§ 6 Ausschlüsse / Einschränkungen
1. Nicht versichert sind
	 a)	� Heilbehandlungen, die ein Grund für den gAntritt der Reise 

waren;
	 b)	� Heilbehandlungen und andere ärztlich angeordnete Maßnah-

men, bei denen der gversicherten Person bei gReiseantritt 
bekannt war, dass sie bei planmäßiger Durchführung der Reise 
aus medizinischen Gründen stattfinden mussten (z. B. Dialy-
sen);

	 c)	� Verschlechterungen bereits bestehender Erkrankungen, 
soweit sie vor gReiseantritt absehbar waren; 

	 d)	� Anschaffung und Reparatur von Sehhilfen und Hörgeräten; 
	 e)	� Anschaffung und Reparatur von Herzschrittmachern und 

Prothesen, es sei denn, dass die Anschaffung aufgrund von 
Unfällen oder Erkrankungen, die während der Reise auftreten, 
erstmals notwendig wird, um die Transportfähigkeit der gver-
sicherten Person zu gewährleisten; 

	 f)	� Unfall- oder Krankheitskosten hervorgerufen durch Geistes- 
oder Bewusstseinsstörungen, soweit diese auf Missbrauch 
von Alkohol, Drogen, Rausch- oder Betäubungsmitteln, Schlaf-
tabletten oder sonstigen narkotischen Stoffen beruhen;

	 g)	 Akupunktur, Fango und Massagen;
	 h)	 Pflegebedürftigkeit oder Verwahrung;
	 i)	� psychoanalytische und psychotherapeutische Behandlung 

sowie Hypnose.
2. �Übersteigt eine Heilbehandlung oder eine sonstige Maßnahme 

das gmedizinisch notwendige Maß, so kann die ERV ihre Leistung 
auf einen angemessenen Betrag herabsetzen. Die berechneten 
Honorare und Gebühren dürfen den in dem betreffenden Land 
als allgemein üblich und angemessen betrachteten Umfang nicht 
übersteigen. Anderenfalls kann die ERV die Erstattung auf die 
landesüblichen Sätze kürzen. 

§ 7 Obliegenheiten nach Eintritt des Versicherungsfalles
1. Die gversicherte Person ist verpflichtet, 
	 a)	� vor Beginn einer stationären Heilbehandlung sowie vor Durch-

führung von Krankenrücktransporten gunverzüglich Kontakt 
zur Notrufzentrale der ERV aufzunehmen;

	 b)	� der ERV die Rechnungsoriginale oder Zweitschriften mit 
einem Originalerstattungsstempel eines anderen Leistungs-
trägers über die gewährten Leistungen vorzulegen; diese 
werden Eigentum der ERV.

2. �Wird eine dieser Obliegenheiten vorsätzlich verletzt, ist die ERV von 
ihrer Verpflichtung zur Leistung frei. Bei grob fahrlässiger Verletzung 
der Obliegenheit ist die ERV berechtigt, ihre Leistung in dem Verhält-
nis zu kürzen, das der Schwere des Verschuldens der gversicherten 
Person entspricht. Die ERV bleibt insoweit zur Leistung verpflichtet, 
als die Verletzung keinen Einfluss auf die Feststellung oder den 
Umfang der Leistungsverpflichtung der ERV gehabt hat, es sei denn, 
dass die gversicherte Person arglistig gehandelt hat.



§ 8 Selbstbeteiligung
Bei Tarifen mit Selbstbeteiligung trägt die gversicherte Person  bei 
Heilbehandlungskosten im gAusland eine Selbstbeteiligung in Höhe 
von € 100,– je Versicherungsfall.

§ 9 �Aufwandsentschädigung bei Vorab-Beteiligung anderer 
Leistungsträger

Werden alle im gAusland angefallenen Heilbehandlungskosten, die 
unter die Leistungspflicht gemäß § 2 fallen, vorab einem anderen 
Leistungsträger eingereicht, der sich an der Kostenerstattung betei-
ligt, zahlt die ERV der gversicherten Person über die Kostenerstat-
tung hinaus einen einmaligen Betrag in Höhe von € 50,–.

§ 10 Entschädigung aus anderen Versicherungsverträgen
Entsteht der gversicherten Person ein finanzieller Schaden auf-
grund einer Kostenteilung der ERV mit einem anderen Versiche-
rungsunternehmen, wird die ERV nach eigenem Ermessen auf die 
Beteiligung eines anderen Versicherungsunternehmens verzichten 
oder diesen Schaden ausgleichen.

	 D 	 Medizinische Notfall-Hilfe

§ 1 Gegenstand der Versicherung
Die ERV erbringt durch ihre Notrufzentrale im 24Stunden-Service 
Beistandsleistungen in den nachstehenden medizinischen Notfällen, 
die der gversicherten Person während der Reise zustoßen.

§ 2 Krankheit / Unfall
1. �Information über ärztliche Versorgung 

Die ERV informiert auf Anfrage vor und während der Reise über die 
Möglichkeiten ärztlicher Versorgung der gversicherten Person. 
Soweit möglich, benennt sie einen deutsch oder englisch spre-
chenden Arzt.

2. �Krankenhausaufenthalt 
Wird die gversicherte Person in einem Krankenhaus stationär 
behandelt, erbringt die ERV die nachstehenden Leistungen:

	 a)	� Betreuung 
Die ERV stellt über einen von ihr beauftragten Arzt den Kontakt 
zu den behandelnden Krankenhausärzten sowie ggf. zum 
Hausarzt der gversicherten Person her und sorgt für die 
Übermittlung von Informationen zwischen den beteiligten 
Ärzten. Auf Wunsch informiert die ERV gAngehörige der 
gversicherten Person.

	 b)	� Krankenbesuch 
Dauert der Krankenhausaufenthalt voraussichtlich länger als 
fünf Tage, organisiert die ERV auf Wunsch die Reise einer der 
gversicherten Person nahe stehenden Person zum Ort des 
Krankenhausaufenthaltes und von dort zurück zum Wohnort. 
Die ERV übernimmt die Kosten des Beförderungsmittels.

	 c)	� Kostenübernahmegarantie / Abrechnung 
Die ERV gibt gegenüber dem Krankenhaus eine Kostenüber-
nahmegarantie bis zu € 15.000,– ab. Sie übernimmt namens 
und im Auftrag der gversicherten Person die Abrechnung 
mit den zuständigen Kostenträgern. Soweit die zuständigen 
Kostenträger die von der ERV gezahlten Beträge nicht über-
nehmen, sind sie von der gversicherten Person binnen eines 
Monats nach Rechnungsstellung an die ERV zurückzuzahlen.

§ 3 Krankenrücktransport und Gepäckrückholung
1. �Sobald es medizinisch sinnvoll und vertretbar ist, organisiert die 

ERV den Krankenrücktransport der gversicherten Person mit 
medizinisch adäquaten Transportmitteln (einschließlich Ambu-
lanzflugzeugen) an den Wohnort der gversicherten Person oder 
in das dem Wohnort der gversicherten Person nächstgelegene 
geeignete Krankenhaus.

2. �In diesem Fall organisiert die ERV außerdem die Gepäckrückholung 
vom Aufenthaltsort an den Wohnort der gversicherten Person. 

§ 4 Arzneimittel-Beratungs-Service
Die ERV berät die gversicherte Person
a)	� über Arzneimittel, die während der versicherten Reise notwendig 

werden;
b)	� über Ersatzpräparate, wenn auf der Reise benötigte Arzneimittel 

abhanden kommen.

§ 5 Tod
Stirbt die gversicherte Person auf der Reise, organisiert die ERV auf 
Wunsch der gAngehörigen die Bestattung im gAusland oder die 
Überführung der verstorbenen Person an den Bestattungsort.

§ 6 Rückholung von Kindern
1. �Können mitreisende Kinder unter 16 Jahren wegen Tod, schwerer 

Unfallverletzung oder unerwarteter schwerer Erkrankung der 
gversicherten Person nicht mehr betreut werden, organisiert die 
ERV deren Rückreise zum Wohnort.

2. �Die ERV übernimmt die gegenüber der ursprünglich geplanten 
Rückreise entstehenden Mehrkosten.

§ 7 Such-, Rettungs- und Bergungskosten
Erleidet die gversicherte Person einen Unfall und muss sie deswe-
gen gesucht, gerettet oder geborgen werden, erstattet die ERV die 
hierfür angefallenen Kosten bis zu € 10.000,–.

§ 8 Obliegenheit nach Eintritt des Versicherungsfalles
1. �Die gversicherte Person hat nach Eintritt des Versicherungsfalles 
gunverzüglich mit der Notrufzentrale Kontakt aufzunehmen.

2. �Wird diese Obliegenheit vorsätzlich verletzt, ist die ERV von ihrer 
Verpflichtung zur Leistung frei. Bei grob fahrlässiger Verletzung 
der Obliegenheit ist die ERV berechtigt, ihre Leistung in dem 
Verhältnis zu kürzen, das der Schwere des Verschuldens der 
gversicherten Person entspricht. Die ERV bleibt insoweit zur 

Leistung verpflichtet, als die Verletzung keinen Einfluss auf die 
Feststellung oder den Umfang der Leistungsverpflichtung der 
ERV gehabt hat, es sei denn, dass die gversicherte Person arglis-
tig gehandelt hat.

	 F	 Reisegepäck-Versicherung

§ 1 Versichertes Reisegepäck
Zum versicherten Reisegepäck zählen alle Sachen des persönlichen 
Reisebedarfs der gversicherten Person einschließlich gSportge-
räte, Geschenke und Reiseandenken.

§ 2 Gegenstand der Versicherung
1. �Mitgeführtes Reisegepäck 

Die ERV leistet Entschädigung, wenn mitgeführtes Reisegepäck 
während der Reise abhanden kommt oder beschädigt wird durch

	 a)	 Straftat eines Dritten;
	 b)	 Unfall eines Transportmittels;
	 c)	 Feuer oder gElementarereignisse.
2. �Aufgegebenes Reisegepäck 

Die ERV leistet Entschädigung, wenn aufgegebenes Reisege-
päck abhanden kommt oder beschädigt wird, während es sich im 
Gewahrsam eines Beförderungsunternehmens, eines Beherber-
gungsbetriebes oder einer Gepäckaufbewahrung befindet.

§ 3 Höhe der Entschädigung
Im Versicherungsfall erstattet die ERV bis zur Höhe der Versiche-
rungssumme für
a)	 abhanden gekommene oder zerstörte Sachen den gZeitwert; 
b)	� beschädigte Sachen die notwendigen Reparaturkosten und ggf. 

eine verbleibende Wertminderung, höchstens jedoch den gZeit-
wert;

c)	 Filme, Bild-, Ton- und Datenträger den Materialwert;
d)	� amtliche Ausweise und Visa die amtlichen Gebühren der Wieder-

beschaffung.

§ 4 Verspätet ausgeliefertes Reisegepäck 
Die ERV erstattet die nachgewiesenen Aufwendungen für Ersatz-
käufe, die zur Fortführung der Reise notwendig sind, bis zu € 250,– 
je Person bzw. € 500,– je Familie, wenn aufgegebenes Reisegepäck 
den Bestimmungsort wegen verzögerter Beförderung nicht am 
selben Tag wie die gversicherte Person erreicht.

§ 5 Ausschlüsse  / Einschränkungen
1. Nicht versichert sind
	 a)	� Schäden durch Vergessen, Liegen-, Hängen-, Stehenlassen 

oder Verlieren; 
	 b)	� Brillen, Kontaktlinsen, Hörgeräte und Prothesen;
	 c)	� Geld, Wertpapiere, Fahrkarten und Dokumente aller Art mit 

Ausnahme von amtlichen Ausweisen und Visa;
	 d)	� Vermögensfolgeschäden.
2. Einschränkungen des Versicherungsschutzes
	 a)	� Video- und Fotoapparate einschließlich Zubehör sind als 

aufgegebenes Reisegepäck nicht versichert. Als mitgeführtes 
Reisegepäck sind diese Gegenstände bis insgesamt 50 % der 
Versicherungssumme versichert; 

	 b)	� Schmucksachen und Kostbarkeiten sind nicht versichert. Versi-
cherungsschutz bis insgesamt 50 % der Versicherungssumme 
besteht jedoch, wenn sie in einem ortsfesten, verschlossenen 
Behältnis (z. B. Safe) eingeschlossen oder im persönlichen 
Gewahrsam sicher verwahrt mitgeführt werden;

	 c)	� EDV-Geräte und Software einschließlich des jeweiligen Zube-
hörs sind bis insgesamt € 500,– versichert;

	 d)	� gSportgeräte einschließlich Zubehör sind insgesamt bis 25 % 
der Versicherungssumme versichert. Soweit sie sich in bestim-
mungsgemäßem Gebrauch befinden, sind sie nicht versichert;

	 e)	� Geschenke und Reiseandenken sind insgesamt bis zu 10 % der 
Versicherungssumme versichert;

	 f)	� Versicherungsschutz für Schäden am Reisegepäck während 
des Zeltens und Campings besteht nur auf offiziell eingerich-
teten Campingplätzen. 

3. �Reisegepäck im abgestellten Kraftfahrzeug 
Versicherungsschutz bei Diebstahl des Reisegepäcks während der 
versicherten Reise aus einem abgestellten Kraftfahrzeug und aus 
daran angebrachten, mit Verschluss gesicherten Behältnissen be- 
steht, wenn das Kraftfahrzeug bzw. die Behältnisse fest ver-
schlossen sind und der Schaden zwischen 6.00 Uhr und 22.00 Uhr 
eintritt. Bei Fahrtunterbrechungen, die nicht länger als jeweils 
zwei Stunden dauern, besteht jederzeit Versicherungsschutz.

§ 6 Obliegenheiten nach Eintritt des Versicherungsfalles
1. Die gversicherte Person ist verpflichtet, 
	 a) 	� Versicherungsnachweis und Buchungsunterlagen bei der ERV 

einzureichen;
	 b)	� Schäden durch strafbare Handlungen gunverzüglich der 

nächstzuständigen oder nächsterreichbaren Polizeidienst-
stelle unter Einreichung einer Liste aller in Verlust geratenen 
Sachen anzuzeigen und sich dies bestätigen zu lassen. Der 
ERV ist hierüber eine Bescheinigung einzureichen;

	 c)	� Schäden an aufgegebenem Reisegepäck dem Beförde-
rungsunternehmen, dem Beherbergungsbetrieb bzw. der 
Gepäckaufbewahrung gunverzüglich zu melden. Äußerlich 
nicht erkennbare Schäden sind nach der Entdeckung gunver-
züglich und unter Einhaltung der jeweiligen Reklamationsfrist, 
spätestens innerhalb von sieben Tagen nach Aushändigung 
des Reisegepäckstücks, schriftlich anzuzeigen. Der ERV sind 
entsprechende Bescheinigungen vorzulegen; 

	 d)	� sich die Verspätung des Reisegepäcks vom Beförderungsun-
ternehmen bestätigen zu lassen und der ERV hierüber eine 
Bescheinigung einzureichen.

2. �Wird eine dieser Obliegenheiten vorsätzlich verletzt, ist die ERV 
von ihrer Verpflichtung zur Leistung frei. Bei grob fahrlässiger 
Verletzung der Obliegenheit ist die ERV berechtigt, ihre Leistung 
in dem Verhältnis zu kürzen, das der Schwere des Verschuldens 
der gversicherten Person entspricht. Die ERV bleibt insoweit zur 
Leistung verpflichtet, als die Verletzung keinen Einfluss auf die 
Feststellung oder den Umfang der Leistungsverpflichtung der 
ERV gehabt hat, es sei denn, dass die gversicherte Person arglis-
tig gehandelt hat.

§ 7 Selbstbeteiligung
Bei Tarifen mit Selbstbeteiligung trägt die gversicherte Person eine 
Selbstbeteiligung in Höhe von € 100,– je Versicherungsfall.

§ 8 Besondere Verwirkungsgründe
Die ERV ist von der Verpflichtung zur Leistung frei, wenn die gver-
sicherte Person den Versicherungsfall vorsätzlich herbeigeführt hat. 
Führt die gversicherte Person den Versicherungsfall grob fahrlässig 
herbei, so ist die ERV berechtigt, ihre Leistung in dem Verhältnis zu 
kürzen, das der Schwere des Verschuldens der gversicherten Person 
entspricht. 



  Glossar

A

Angehörige
Als Angehörige gelten der Ehe- bzw. Lebenspartner oder Lebens-
gefährte in häuslicher Gemeinschaft, Kinder, Eltern, Adoptivkinder, 
Adoptiveltern, Pflegekinder, Pflegeeltern, Stiefkinder, Stiefeltern, 
Großeltern, Geschwister, Enkel, Tanten, Onkel, Nichten, Neffen, 
Schwiegereltern, Schwiegerkinder und Schwäger der gversicherten 
Person.

Antritt der Reise / Reiseantritt
Im Rahmen der Reiserücktritts-Versicherung gilt die Reise mit der 
Inanspruchnahme der ersten gebuchten gReiseleistung als ange-
treten. Als Antritt der Reise gilt in der Reiserücktritts-Versicherung 
im Einzelnen:
•	� bei einer Flug-Reise: mit dem Check-in (bzw. beim Vorabend-

Check-in mit der Sicherheitskontrolle des Reisenden am Reisetag)
•	 bei einer Schiffs-Reise: mit dem Einchecken auf dem Schiff
•	 bei einer Bus-Reise: mit dem Einsteigen in den Bus
•	 bei einer Bahn-Reise: mit dem Einsteigen in den Zug
•	� bei einer Auto-Reise: mit der Übernahme eines Mietwagens oder 

eines Wohnmobils, bei Anreise mit dem eigenen PKW mit dem 
Antritt der ersten gebuchten gReiseleistung, z. B. mit Übernah-
me der gebuchten Ferienwohnung. 

Ist eine Transfer-Leistung (z. B. rail & fly) fester Bestandteil der Ge-
samtreise, beginnt die Reise mit dem Antritt des Transfers (Einstieg  
in das Transfer-Verkehrsmittel, z. B. Bahn).
In allen übrigen Reiseversicherungen ist die Reise mit dem Verlassen 
der Wohnung angetreten.
 
Ausland
Als Ausland gilt nicht Deutschland und nicht das Land, in dem die 
gversicherte Person einen ständigen Wohnsitz hat.

E

Elementarereignisse
Elementarereignisse sind: Explosion, Sturm, Hagel, Blitzschlag, Hoch-
wasser, Überschwemmung, Lawinen, Vulkanausbruch, Erdbeben, 
Erdrutsch.

H

Heimatland
Heimatland ist das Land, in dem die gversicherte Person ihren stän-
digen Wohnsitz hat bzw. vor Antritt des gversicherten Aufenthaltes 
zuletzt hatte.

M

Medizinisch notwendig / Medizinisch notwendige  
Heilbehandlung
1. �Behandlungen und diagnostische Verfahren sind nur versichert, 

wenn sie einen diagnostischen, kurativen und / oder palliativen 
Zweck haben, medizinisch notwendig und angemessen sind. 
Sie müssen von einem gesetzlich zugelassenen Arzt, Zahnarzt 
oder anderen Therapeuten erbracht werden. Ansprüche / Kosten 
werden nur bezahlt / erstattet, wenn die medizinische Diagnose 
und / oder die verschriebene Behandlung mit allgemein akzep-
tierten medizinischen Verfahren übereinstimmt. Nicht medizinisch 
notwendig sind insbesondere Behandlungen, die die gversicherte 
Person gegen ärztlichen Rat vornehmen lässt.

2. �Medizinische Leistungen oder Versorgungen werden nur dann als 
medizinisch notwendig und angemessen erachtet, wenn 

	 a)	� sie erforderlich sind, um den Zustand, die Erkrankung oder Ver-
letzung eines Patienten zu diagnostizieren oder zu behandeln;

	 b)	� die Beschwerden, die Diagnose und Behandlung mit der 
zugrunde liegenden Erkrankung übereinstimmen;

	 c)	� sie die angemessenste Art und Stufe der medizinischen Ver-
sorgung darstellen und

	 d)	� sie nur über einen angemessenen Behandlungszeitraum hin-
weg erbracht werden.

P

Pandemie
Eine Pandemie liegt vor, wenn auf weiten Teilen eines Kontinents 
oder mehrerer Kontinente eine infektiöse Erkrankung ausbricht  
(z. B. Pest). 

R

Reiseantritt / Antritt der Reise
Siehe unter „A–Antritt der Reise“.

Reiseleistungen
Als Reiseleistungen gelten beispielsweise die Buchung eines Fluges, 
einer Schiff-, Bus- oder Bahnfahrt, eines Bustransfers oder eines  
sonstigen Transportes zum Urlaubsort oder zurück bzw. vor Ort die 
Buchung eines Hotelzimmers, einer Ferienwohnung, eines Wohnmo-
bils, eines Hausbootes oder das Chartern einer Yacht.

S

Sportgeräte
Sportgeräte sind alle Gegenstände, die zum Ausüben einer Sportart 
benötigt werden (z. B. Golfschläger, Surfbrett, Mountainbikes etc.) 
einschließlich Zubehör. 

U

Unverzüglich
Ohne schuldhaftes Zögern.

V

Versicherte Personen
Versicherte Personen sind die im Versicherungsschein oder im 
Zahlungsbeleg namentlich genannten Personen oder der im Versi-
cherungsschein beschriebene Personenkreis.

Versicherungsnehmer
Versicherungsnehmer ist die Person, die mit der ERV einen Versiche-
rungsvertrag abgeschlossen hat.

Versicherungsvertreter
Versicherungsvertreter ist derjenige, der als Vertreter des Versi-
cherers mit dem gVersicherungsnehmer den Versicherungsvertrag 
abschließt. Der Versicherungsmakler, der als Vertreter des gVersi-
cherungsnehmers auftritt, gilt nicht als Versicherungsvertreter.

Z

Zeitwert
Der Zeitwert ist jener Betrag, der allgemein erforderlich ist, um neue 
Sachen gleicher Art und Güte anzuschaffen, abzüglich eines dem 
Zustand der versicherten Sache (Alter, Abnutzung, Gebrauch etc.) 
entsprechenden Betrages.




